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3 Stadtentwässerungsbetrieb

Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Agenda vomittags Teil 1-4

1. Wann ist ein Entwässerungsantrag erforderlich?

2. Was benötige ich für den Antrag?                                                                    

Bestandteile des Antrags / Vorarbeiten / Besonderheiten

3. Darstellung der Grundstücksentwässerungsanlage in Grundriss und Schnitt                                

im Trenn- und Mischsystem

4. Das Abzweig-/ Stutzenmaß

5. Der Überflutungsnachweis

6. Gesetze, Normen und Regelwerke

7. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

8. Prüfung und Genehmigung durch den Stadtentwässerungsbetrieb 
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
1. Wann ist ein Entwässerungsantrag erforderlich?

Wird ein Grundstück neu bebaut, 
finden wesentliche Änderungen 
statt oder entfällt die Nutzung, 
so ist für die 
Herstellung, 
Veränderung, 
Außerbetriebnahme 
oder Beseitigung 
eines Anschlusskanals 
eine Genehmigung einzuholen.
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
1. Wann ist ein Entwässerungsantrag erforderlich?

§6a (1) der Abwassersatzung:

 (1) Für die Herstellung, Veränderung, 
Außerbetriebnahme oder Beseitigung eines 
Anschlusskanals ist eine Genehmigung nach §5 
einzuholen.

§5 (6) der Abwassersatzung

 Die Art, Lage, Führung, lichte Weite und das 
Material des Anschlusskanals einschließlich 
Anordnung des Reinigungs- und Prüfschachtes 
oder der Reinigungs- und Prüföffnung sowie die 
Zahl der Anschlusskanäle bedürfen zum Schutz 
der öffentlichen Abwasseranlage einer 
Genehmigung durch die Stadt. 



6 Stadtentwässerungsbetrieb

Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
2. Was benötige ich für den Entwässerungsantrag?

6 Stadtentwässerungsbetrieb

hoch

Grundstück ohne Kanalanschluss Grundstück mit bereits bestehendem Anschluss

Unterlagen wie Grundstück ohne Kanalanschluss, 
zusätzlich

• optische Inspektion bestehender 
Anschlusskanäle auf DVD

• bei einem Totalumbau bzw. Neubau zusätzlich 
Zustands- und Funktionsprüfung

Bestandteile des Antrags

• Antragsformular

• Amtlicher Lageplan Maßstab 1:500

• Entwässerungsplan Grundriss Maßstab 1:100

• Entwässerungsplan Schnitt Maßstab 1:100

• Berechnungen Schmutz- und Niederschlagswasser

• Überflutungsnachweis

• Planung Fett- oder Leichtflüssigkeitsabscheider

• Planung von Vorbehandlungsanlagen, zur 

Einhaltung von Grenzwerten gem. § 7 der 

Abwassersatzung 
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
2. Was benötige ich für den Entwässerungsantrag?

 Kanalbestandsplan einholen (Online-Planauskunft)

 Amtlichen Lageplan und Bauzeichnungen vom Architekten einholen

 Leitungspläne Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Telekommunikation anfordern                            
(Netzgesellschaft Düsseldorf)

 bei vorh. Anschlusskanälen alte Bestandspläne (Eigentümer / Bauaufsichtsamt) einholen

 bei weiterer Nutzung optische Inspektion (Zustands- und Funktionsprüfung) veranlassen

 bei großen Grundstücken A red > 800 m² Einleitbegrenzung beim SEBD abfragen

 Regenspende aus Kostra-Feld oder DIN 1986-100 ermitteln

 Rückstauebene ermitteln

Vorarbeiten



8 Stadtentwässerungsbetrieb

Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
2. Was benötige ich für den Entwässerungsantrag?

Grundsätzliche Anforderungen und Besonderheiten

• pro Grundstück mindestens ein Anschlusskanal

• Mindestdurchmesser der Anschlussleitung DN 150

• Ist der Abstand vom Gebäude bis zur Grundstücksgrenze größer als 2,50 m, ist ein Reinigungs- bzw. 
Prüfschacht als Außenschacht vorzusehen 

• Mindesttiefe des Reinigungsschachtes: 1,25 m, in der Regel mit offener Sohle auszuführen, DN 1000

• Bei erforderlichen Schachttiefen bis 1,50 m ist der Einbau von PE- oder PP-Schächten DN 600/650 
mit offener Durchführung möglich 

• Ist der Einbau von Reinigungs- bzw. Prüfschächten nicht möglich sind die Reinigungs- bzw. Prüf-
öffnungen so anzuordnen, dass sie in einem unbewohnten, stets zugänglichen Raum liegen. 
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
2. Was benötige ich für den Entwässerungsantrag?

Grundsätzliche Anforderungen und Besonderheiten

• bis DN 200: Gefälle min. 1 : 100, max. 1 : 1, ab DN 250 Gefälle min. 1 : 100, max. 1 : 20 

• Kanaleinlasshöhe bei Kreisprofil:  Achse/Achse (Mitte/ Mitte)

• bei Eiprofil: oberhalb des Kämpfers zwischen 10 - 11 Uhr oder 13 - 14 Uhr 

• Anschlusskanäle ab DN 300 nur in Abstimmung mit dem SEBD

• falls Rückhaltung erforderlich, Berechnung und Beschreibung hinzufügen,
Drosselmöglichkeiten nach Absprache

• Druckentwässerung (öffentlich/privat) / Pumpen / Pumpenleistung

• Versickerungsanlagen (öffentlich/privat)

• NW-Nutzung / NW-Behandlung
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
2. Was benötige ich für den Entwässerungsantrag?

Grundsätzliche Anforderungen und Besonderheiten

• Längsverlegung im öffentlichen Straßenraum nicht zulässig

• Entwässerung von Zufahrten über Kastenrinnen nicht in den öffentlichen Straßenraum

• Material PEHD geschweißt

• Überflutungsnachweis bei A red. > 800 m²

• Bei Industrie / Gewerbe: 
• Fällt Produktions- oder Laborabwasser an? 
• Muss es vorbehandelt werden? 
• Fallen sonstige Abwässer an, die gemäß § 7 nicht eingeleitet werden dürfen (z.B. Kondensate aus 

Brennwertkesseln über 200 kW), wo verbleiben diese?

• Bei erforderlichen Brandschutzanlagen: Wie und wo wird das kontaminierte Löschwasser aufgefangen?
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
2. Was benötige ich für den Entwässerungsantrag?
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
3. Darstellung der Grundstücksentwässerungsanlage in Grundriss und Schnitt 

Grundrissplan (Maßstab 1:100)

– vorhandene oder geplante öffentliche Abwasseranlage mit 
Schächten, Stutzenmaß, Durchmesser-, Gefälle- und 
Höhenangaben 

– aller vorhandenen, geplanten, außer Betrieb zu nehmende und 
zu beseitigende Anschlusskanäle mit Durchmesser und 
Abzweigmaß 

– aller unterhalb der Rückstauebene liegenden Entwässerungs-
einrichtungen und Leitungen (Höhenangaben in Meter über Normal-
höhennull (NHN-Höhen) im DHHN2016 (Höhenstatus = 170)

– der einzuleitenden Abwassermenge (Schmutz- und 
Niederschlagswasser) am jeweiligen Anschlusskanal. 
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
3. Darstellung der Grundstücksentwässerungsanlage in Grundriss und Schnitt 

Durchmesser-, 
Gefälle- und Höhenangaben 
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
4. Das Abzweig- / Stutzenmaß

Öffentlichkeits-
arbeit

A = Stutzen offen
B = Stutzen geschlossen
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Agenda vormittags Teil 5

1. Wann ist ein Entwässerungsantrag erforderlich?

2. Was benötige ich für den Antrag?                                                                    

Bestandteile des Antrags / Vorarbeiten / Besonderheiten

3. Darstellung der Grundstücksentwässerungsanlage in Grundriss und Schnitt                                

im Trenn- und Mischsystem

4. Das Abzweig-/ Stutzenmaß

5. Der Überflutungsnachweis

6. Gesetze, Normen und Regelwerke

7. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

8. Prüfung und Genehmigung durch den Stadtentwässerungsbetrieb                            

mit Hinweisen und Nebenbestimmungen



Der Überflutungsnachweis und 
Rückhaltung von 
Niederschlagswasser

Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Düsseldorf 2022
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
5. Der Überflutungsnachweis

o ab einer befestigten und angeschlossenen  Fläche > 800 m² ist der Nachweis einer schadlosen 

Überflutung des Grundstückes zu führen

o der Überflutungsnachweis ist mindestens mit dem 30-jährigen Regenereignis r(5/30) zu berechnen

o ist das Verhältnis der Dachflächen zu den befestigten Flächen  größer als 70% ist das 100-jährige 

Regenereignis  r(5/100) anzusetzen

o die zurückzuhaltende Regenwassermenge ist durch einen rechnerischen Nachweis mit der Gleichung 20 oder 

ggfs der Gleichung 21 der DIN 1986-100 zu ermitteln 

o liegt eine Einleitbegrenzung in den öff. Kanal vor, ist zusätzlich das Rückhaltevolumen mit der Gleichung 22 

zu ermitteln 

o bei größeren Liegenschafen ist eine Aufteilung in kleinere Einzugsgebiete vorteilhaft und sinnvoll
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
5. Der Überflutungsnachweis

Was muss zur Prüfung des Überflutungsnachweises eingereicht werden ? 

o Flächennachweis (Flächenaufstellung mit Abflussbeiwerten nach Tab 9 der DIN 1986-100) sowie die für die Berechnung 

erforderlichen Ergebnisgrößen (Ages, ADach, Cs….)

o Angabe der verwendeten Regenwasserspenden nach dem Kostra-Planquadrat

o eine nachvollziehbare Berechnung des Regenrückhaltevolumens mit Gleichung 20 oder 21 der DIN 1986-100 

o liegt eine Einleitbegrenzung vor, ist das erforderliche Rückhaltevolumen zusätzlich mit der Gleichung 22 zu ermitteln 

o Verortung des ermittelten Regenrückhaltevolumens auf dem Grundstück  in einem nachvollziehbaren Plan 

o im Falle einer Einleitbegrenzung ist neben der Vorhaltung eines Regenrückhalteraumes ebenfalls der Drosseltyp mit 

anzugeben
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
5. Der Überflutungsnachweis

Flächennachweis und Ermittlung der Ergebnisgrößen   

Beispiel

Grundstück mit einer befestigten 
und angeschlossenen Fläche von 
3700 m² 

Art der Befestigung Teilfläche 
A [m2] Cs Cm   Au,s Au,m

Dachflächen

Flachdach mit Neigung bis 3° 250 1,00 0,90 250 225

begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung
(> 5°) 1.500 0,70 0,40 1.050 600

bef. Flächen ( Plätze, Zufahrten, Wege)

Betonsteinpflaster in Sand verlegt 1.100 0,90 0,70 990 770

Verbundsteine mit Sickerfugen 400 0,40 0,25 160 100

Grünflächen

flaches Gelände 450 0,20 0,10 90 45

3.700

Ergebnisgrößen

Summe Fläche                                                                Ages [m2] 3700

Summe Gebäudedachfläche                                              ADach [m2] 1750

resultierender Spitzenabflussbeiwert Gebäudedachflächen    Cs,Dach 0,74

Summe befestigte Flächen außerhalb von Gebäuden AFaG [m2] 1950

resultierender Spitzenabflussbeiwert Cs,FaG 0,64

Anteil der Dachfläche an der bef. Fläche ADach/Ages [%]
47,3

 Für den Überflutungsnachweis sind 
die gleichen Flächenansätze wie im 
Falle der Bemessung des 
Regenwasserabflusses zu 
verwenden
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
5. Der Überflutungsnachweis

o Bei einer abflusswirksamen Fläche > 800 m² kann die maßgebende kürzeste Regendauer auch in 

Abhängigkeit der mittleren Geländeneigung und Befestigungsgrad nach DWA-A 118, Tab 4 ermittelt werden

Mittlere 
Geländeneigung

Befestigung kürzeste Regendauer

< 1 %
< 50 % 15 min

> 50 % 10 min

1% bis 4 % - 10 min

> 4 %
< 50 % 10 min

> 50 % 5 min

o für T= 2a, ansonsten ist die 5 – minütige Regendauer zu wählen  

Ermittlung der kürzesten Regendauer anhand der mittleren Geländeneigung und des 
Befestigungsgrades  
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
5. Der Überflutungsnachweis

Wahl der Regenwasserspende für Düsseldorf gemäß 

des betreffenden Kostra-Planquadrates (Kostra-DWD 

2010R) 

https://www.duesseldorf.de/fileadmin/Amt67/67_KOSTRA-DWD-

Daten_web_bf.pdf



Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
5. Der Überflutungsnachweis

Ermittlung der zurückzuhaltenden Regenwassermenge VRück mit der Gleichung 20

Die Differenz der auf den befestigten Flächen des Grundstückes anfallende Regenwassermenge (Vrück in m³) 
zwischen dem mind. 30 jährigen Regenereignis und dem 2-jährigen Berechnungsregen wird ermittelt. Dieses 
Volumen ist auf dem Grundstück schadlos zurückzuhalten

(30 –jährl.  Regen auf  - 2-jährl. Regen auf reduzierter Fläche              *      Umrechnungsfaktor
nicht reduzierter Fläche )  

D= kürzeste maßgebende Regendauer (5-, 10-oder 15-minütige Regenereignis) , ansonsten wird das 5-minütige Regenereignis                 
angesetzt

VRück = (r (D,30) * Ages - (r (D/2) * A Dach* Cs,Dach + r (D,2)* A FAG* Cs,FAG)) * D * 60/(10.000 *1000)



Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
5. Der Überflutungsnachweis

VRück = (r (D,30) * Ages - (r (D/2) * ADach* Cs,Dach + r (D,2)* AFAG*Cs,FAG)) * D * 60/ (10.000 * 1000)

VRück = (433,2 * 3.700 – (209,3 * 1.750 * 0,74 + 209,3 * 1.950 * 0,64)) * 5 * 60/(10.000 * 1000)

VRück = 32 m³

Regendauer D = 5 min

Bemessung Überflutungs
prüfung

r (5,2) r (5,30)
209,3 433,2

Ergebnisgrößen aus dem Flächennachweis

Summe Fläche                                                                    Ages

(m²) 3.700

Summe Gebäudedachfläche                                                 ADach

(m²) 1.750

resultierender Spitzenabflussbeiwert Gebäudedachflächen Cs,Dach 0,74

Summe befestigte Flächen außerhalb von Gebäuden           AFaG

(m²) 1.950

resultierender Spitzenabflussbeiwert                                    Cs,FaG 0,64

Anteil der Dachfläche           ADach/Ages (%) 47,3

Kostra Planquadrat 08/052Beispiel 

Grundstück mit 
Ages = 3.700 m²

Ermittlung der zurückzuhaltenden Regenwassermenge VRück mit der Gleichung 20
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5. Der Überflutungsnachweis

Ermittlung der zurückzuhaltenden Regenwassermenge VRück mit der Gleichung 21

Alternativ kann der Überflutungsnachweis mit Gleichung 21 geführt werden, wenn die Vollfüllleistung (Qvoll) 
des Ak bekannt ist , ein freier Ablauf in das Entwässerungssystem besteht (keine Einleitbegrenzung) 
und die Grundleitungen nach DWA –A-118 , Tab.4 bemessen wurden

(30 –jährl.  Regen auf  - max. Abfluss   *      Umrechnungsfaktor
nicht reduzierter Fläche )  

o für D ist das 5-, 10- und das 15-minütige Regenereignis (T=2a) anzusetzen

o der größte dieser drei Werte für VRück ist entscheidend

o bei mehreren AK ist für jeden AK ein Überflutungsnachweis zu führen

VRück = (r(D,30) * Ages / 10000  - Qvoll) *  D * 60/1000)
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5. Der Überflutungsnachweis

Beispiel 

Grundstück mit Ages = 3.700 m²

Berechnungsregen = 63 l/s

AK = DN 250 (Gefälle = 2%, Füllungsgrad h/di= 1,0)

Qvoll = 72,7 l/s

VRück = (433 * 3700 / 10000 - 72,7) * 5 * 60 /1000
VRück = 26,25 m³

VRück = (315 * 3700 / 10000 - 72,7) * 10* 60 /1000
VRück = 26,3 m³

VRück = (257 * 3700 / 10000 - 72,7) * 15* 60 /1000
VRück = 20,15 m³

Grundstücksflächen (Kostra 08/052)

D = 5 min D = 10 min D = 15 min

r (5,2) r (5,30) r (10,2) r (10,30) r (15,2) r (15,30)

209,3 433,2 163,4 315,2 136,5 257,4

VRück = (r (D,30) * Ages / 10000  - Q voll) * D * 60/1000)

Ermittlung der zurückzuhaltenden Regenwassermenge VRück mit der Gleichung 21
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
5. Der Überflutungsnachweis

Grundstücke mit einer Einleitbegrenzung

o Im Falle einer Einleitbegrenzung ist der erforderliche Regenrückhalteraum nach der 

Gleichung 22 der DIN 1986-100 zu ermitteln 

o Ermittlung der abflusswirksamen Fläche gemäß der Tab 9 der DIN 1986-100

o Anstelle des Spitzenabflussbeiwertes Cs ist hier jedoch der mittlere Abflussbeiwert 

Cm anzusetzen

o Als Regenwasserspende wird ein 2-jähriges Regenereignis der Dauer 5 min bis drei 

Tage gewählt
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
5. Der Überflutungsnachweis

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen und der erforderlichen Ergebnisgrößen für die Berechnung 

Beispiel
Grundstück mit einer befestigten und 
angeschlossenen Fläche von 3700 m² 

Einleitbegrenzung 10 l/s 

Art der Befestigung Teilfläche A 
[m2] Cm Au,m

Dachflächen

Flachdach mit Neigung bis 3° 250 0,90 225

begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung (> 5°) 1.500 0,40 600

bef. Flächen ( Plätze, Zufahrten, Wege)

Betonsteinpflaster in Sand verlegt 1.100 0,70 770

Verbundsteine mit Sickerfugen 400 0,25 100

Grünflächen

flaches Gelände 450 0,10 45

3.700 1740

Ergebnisgrößen

Summe Fläche                                                                Ages (m2) 3700

Summe der abflusswirksamen Flächen                               Au,m (m²) 1740

Summe Gebäudedachfläche                                              ADach (m2) 1750

resultierender mittl. Abflussbeiwert Gebäudedachflächen    Cm,Dach 0,47

Summe befestigte Flächen außerhalb von Gebäuden AFaG (m2) 1950

resultierender mittl. Abflussbeiwert                                   Cm,FaG 0,47

 Hier sind die gleichen 
Flächenansätze wie im Falle 
der Berechnung des 
Regenwasserabflusses sowie 
beim Überflutungsnachweis 
zu verwenden !
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5. Der Überflutungsnachweis

Regenspende auf reduzierter Fläche - Drosselabflussspende * Umrechnungsfaktor 

D = Dauerstufen von 5 min bis 4320 min (3 Tage), T  in der Regel 2a

Fz = Zuschlagsfaktor zur Vermeidung der Unterdimensionerung von RRR (Grundstücksflächen = 1,15) 

Au = ADach * Cm + AFAG * Cm

Das größte errechnete Volumen ist durch einen geeigneten Regenrückhalteraum mit Angabe der Drossel 
nachzuweisen

VRRR = Au * r D,T / 10.000 *D *fz *0,06 – D * fz *QDr * 0,06

Berechnung des Regenrückhalteraumes mit Gleichung 22

Die maximale Differenz der in einem Zeitraum gefallenen Niederschlagsmenge und dem in diesem 
Zeitraum über die Drossel weitergeleiteten Abflussvermögen wird ermittelt
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5. Der Überflutungsnachweis

VRRR = Au * r D,T / 10.000 * D * fz * 0,06 – D * fz * QDr * 0,06 

Beispiel

Grundstück mit Ages = 3.700 m²

Abflusswirksame Fläche (Au) = 1.740 m²

Einleitbegrenzung 10 l/s  

Regendauer D = 5 min bis D = 4320 min,  für T= 2a  
(Kostra-Planquadrat 08/052)

VRRR = 1.740 * 209 (...)/10.000 * 5 (..) * 1,15 * 0,06 - 5 (…) * 1,15 * 10 * 0,06

VRRR = 9,1 m³

VRRR max = 14,5 m³

D   [min] r(D,T)  [l/(s*ha)] VRRR [m³]
5 209,3 9,1
10 163,4 12,7
15 136,5 14,2
20 117,9 14,5
30 93,4 12,9
45 71,8 7,7
60 58,7 0,9
90 42,3 0,0

120 33,5 0,0

Berechnung des Regenrückhalteraumes mit Gleichung 22
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
5. Der Überflutungsnachweis

Überflutungsnachweis und Einleitbegrenzung

o Der Überflutungsnachweis ist mit der Gleichung 20 zu führen und die 

Berechnung des Regenrückhalteraumes erfolgt mit der Gleichung 22 

o Das größere der beiden Volumina ist auf dem Grundstück zurückzuhalten

Beispiel 

Überflutungsnachweis Gl. 20 = 32 m³, Regenrückhaltung Gl. 22 = 14,5 m³

Insgesamt sind auf dem Grundstück 32 m³ Regenwasser zurückzuhalten, wobei 14,5 m³ aufgrund der 

erforderlichen Einleitbegrenzung  in einem Regenrückhalteraum mit Drossel untergebracht werden müssen 

Die verbleibenden 17,5 m³ aus dem Überflutungsnachweis können oberirdisch nachgewiesen werden 
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
5. Der Überflutungsnachweis

Verortung der Flächen aus dem Überflutungsnachweis in einen Plan 

o Befestigte Flächen außerhalb des Gebäudes, z.B. Parkplatzflächen

o oberflächig angelegte Mulden unter Beachtung der Fließwege

o Unterirdische Stauraumkörper, Wasserretentionsboxen 

o Rückhaltung auf Tiefgaragendachflächen 

 Das Wasser darf jedoch nicht auf Nachbargrundstücke oder in den öff. Straßenraum gelangen.
Das hydraulisch mit Teilfüllung bemessene u. entsprechend dimensionierte Regenwasserleitungsnetz 
d. Grundstückes darf für die Überflutungsprüfung und die Berechnung des RRR nicht auf das errechnete                           
Volumen angerechnet werden. 
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
5. Der Überflutungsnachweis
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
5. Der Überflutungsnachweis
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Agenda vormittags Teil 6

1. Wann ist ein Entwässerungsantrag erforderlich?

2. Was benötige ich für den Antrag?                                                                    

Bestandteile des Antrags / Vorarbeiten / Be sonderheiten

3. Darstellung der Grundstücksentwässerungsanlage in Grundriss und Schnitt                                

im Trenn- und Mischsystem

4. Das Abzweig-/ Stutzenmaß

5. Der Überflutungsnachweis

6. Gesetze, Normen und Regelwerke

7. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

8. Prüfung und Genehmigung durch den Stadtentwässerungsbetrieb                            

mit Hinweisen und Nebenbestimmungen
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Welche Gesetze, Normen und Regelwerke gelten? 

Wasserrecht

 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

 Landeswassergesetz (LWG, NW)

 Verordnungen

z.B. - Verordnung zur Selbstüberwachung von 

Abwasseranlagen - Selbstüberwachungsverordnung 

Abwasser – SüwVO Abw

- Wasserschutzgebietsverordnungen

- Deichschutzverordnung (DSchVO)

 Satzungen

z.B. - Technische Abwassersatzung der Landeshauptstadt

Düsseldorf (Abwassersatzung)

Normen und Regelwerke zu

 Grundstücksentwässerung

 Rückstauschutz 

 Einleitungsbegrenzung / Rückhaltung

 Überflutungsnachweis

 Versickerung von Niederschlagswasser

 Fettabscheider

 Leichtflüssigkeitsabscheider

 Optische Inspektion

 Zustands- und Funktionsprüfung
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Welche Gesetze, Normen und Regelwerke gelten? 
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Welche Gesetze, Normen und Regelwerke gelten? 

Grundstücksentwässerung

(allgemein)

DIN EN 12056 Teile 1–5 Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden

DIN EN 752 Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden - Kanalmanagement

DIN 1986-100 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke;

Teil 100: zusätzliche Bestimmungen zu DIN EN 752 und 12056

DWA-A 118 Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen

Merkblatt Anschlusskanäle (Internetauftritt SEBD)

Merkblatt Hausbesitzer (Internetauftritt SEBD)

Merkblatt Industrie (Internetauftritt SEBD)
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Welche Gesetze, Normen und Regelwerke gelten? 

Rückstauschutz DIN EN 12056 Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden

Teil 4: Abwasserhebeanlagen; Planung und Bemessung

DIN 1986-100 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke;

Teil 100: zusätzliche Bestimmungen zu DIN EN 752 und 12056

DIN 1986-3 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke

Teil 3: Regeln für Betrieb und Wartung

DIN EN 12050 Teile 1-4 Abwasserhebeanlagen für die Gebäude- und 

Grundstücksentwässerung

DIN EN 13564 Teile1-3 Rückstauverschlüsse für Gebäude

DWA-M 167-5 Abscheider- und Rückstausicherungsanlagen in der 

Grundstücksentwässerung - Einbau, Betrieb, Wartung und Kontrolle

Teil 5: Rückstausicherung und Leichtflüssigkeitssperren
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Welche Gesetze, Normen und Regelwerke gelten? 

Einleitungsbegrenzung / 

Rückhaltung

DIN 1986-100 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke;

Teil 100: zusätzliche Bestimmungen zu DIN EN 752 und 12056

DWA-A 117 Bemessung von Regenrückhalteräumen

Überflutungsnachweis DIN 1986-100 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke;

Teil 100: zusätzliche Bestimmungen zu DIN EN 752 und 12056

Versickerung von 

Niederschlagswasser

(Genehmigung durch Amt für 

Umwelt und Verbraucherschutz)

DWA-A-138 Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von

Niederschlagswasser
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Welche Gesetze, Normen und Regelwerke gelten? 

Fettabscheider DIN 1986-100 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke;

Teil 100: zusätzliche Bestimmungen zu DIN EN 752 und 12056

DIN EN 1825 Teile 1-2 Abscheideranlagen für Fette

DIN 4040-100 Abscheideranlagen für Fette;

Teil 100: Anwendungsbestimmungen für Abscheideranlagen für Fette nach 

DIN EN 1825-1 und DIN EN 1825-2

DWA-M 167-3 Abscheider- und Rückstausicherungsanlagen in der Grundstücks-

entwässerung - Einbau, Betrieb, Wartung und Kontrolle

Teil 3: Abscheideranlagen für Fette und Abscheideranlagen für Stärke

Merkblatt Fettabscheider (Internetauftritt SEBD)
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Welche Gesetze, Normen und Regelwerke gelten? 

Leichtflüssigkeitsabscheider DIN 1986-100 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke;

Teil 100: zusätzliche Bestimmungen zu DIN EN 752 und 12056

DIN EN 858 Teile 1-2 Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten (z. B. Öl und 

Benzin)

DIN 1999 – 100 Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten;

Teil 100: Anforderungen für die Anwendung von Abscheideranlagen

nach DIN EN 858 - 1 und DIN EN 858 – 2

DWA-M 167-2 Abscheider- und Rückstausicherungsanlagen in der Grundstücks-

entwässerung - Einbau, Betrieb, Wartung und Kontrolle

Teil 2: Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten

Merkblatt Leichtflüssigkeitsabscheider (Internetauftritt SEBD)
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Welche Gesetze, Normen und Regelwerke gelten? 

Optische Inspektion DIN EN 13508-2 Untersuchung und Beurteilung von Entwässerungssystemen 

außerhalb von Gebäuden;

Teil 2: Kodiersystem für die optische Inspektion

DIN EN 1610:2015-12 Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und –kanälen

DIN 1986-30 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke;

Teil 30: Instandhaltung

DWA-M 149 Teil 1-5 Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen 

außerhalb von Gebäuden

Merkblatt Kanalinspektion (Internetauftritt SEBD)
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Welche Gesetze, Normen und Regelwerke gelten? 

Zustands- und 

Funktionsprüfung

DIN EN 1610:2015-12 Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und –kanälen

DIN 1986-30 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke;

Teil 30: Instandhaltung 

DWA-A 139 Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und –kanälen

Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen –

Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVo Abw)

Düsseldorf, 2022



Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag

44 Musteramt
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Agenda vormittags Teil 7

1. Wann ist ein Entwässerungsantrag erforderlich?

2. Was benötige ich für den Antrag?                                                                    

Bestandteile des Antrags / Vorarbeiten / Besonderheiten

3. Darstellung der Grundstücksentwässerungsanlage in Grundriss und Schnitt                                

im Trenn- und Mischsystem

4. Das Abzweig-/ Stutzenmaß

5. DerÜberflutungsnachweis

6. Gesetze, Normen und Regelwerke

7. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

8. Prüfung und Genehmigung durch den Stadtentwässerungsbetrieb                            

mit Hinweisen und Nebenbestimmungen
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

Für Erschließungen von Hinterliegergrundstücken, Gemeinschaftsgrundstücken und 
Privatstraßen ist die rechtliche Sicherung notwendig (Abwassersatzung § 3 und 6)

Definition von Baulasteintrag und Grunddienstbarkeit:

Baulasteintrag:
 Verpflichtung zur Duldung, dass der Eigentümer des Grundstücks seinem Grundstück dienende Ver-und 

Entsorgungsleitungen betreibt, unterhält, instand setzt und ggf. erneuert, unabhängig davon, wer der Eigentümer der 
Leitungen ist. Der Eigentümer kann zu den genannten Zwecken Dritte beauftragen (öffentlich-rechtlich Vereinbarung).

Grunddienstbarkeit:
 eine Grunddienstbarkeit ist die Belastung eines Grundstücks zu Gunsten des jeweiligen Eigentümers eines anderen 

Grundstücks.
 Leitungsrecht ist das dingliche Recht eines Versorgungsunternehmens oder Telekommunikationsunternehmens, auf 

einem fremden Grundstück oder grundstücksgleichen Recht eine oder mehrere Leitungen zu verlegen und zu betreiben
(privat-rechtliche Vereinbarung)

 Bei städtischen Grundstücken sind besondere Vereinbarung zu treffen
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

Baulasten / dingliche Sicherung, bei Inanspruchnahme fremder Grundstücke 
geänderte Satzung vom 19.04.2021

Baulasten

Zunächst ist festzuhalten, dass Baulasten dann gefordert werden müssen, wenn die 
abwassertechnische Erschießung nur über fremde Grundstücke erfolgen kann, es sich um 
sogenannte Hinterlieger handelt.

Die Baulast ist erforderlich um den KAB einfordern zu können und ist beim Bauaufsichtsamt 
ins Baulastenverzeichnis eintragen zu lassen.  

Hierbei muss klar formuliert werden, ob eine gemeinschaftliche Ableitung des Abwassers 
oder eine separate Ableitung erfolgen soll. 
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

Baulasten / dingliche Sicherung, bei Inanspruchnahme fremder Grundstücke 
geänderte Satzung vom 19.04.2021

Bei gemeinschaftlicher Nutzung:

"Verpflichtung zur Duldung, dass der Eigentümer des Flurstücks x die im Lageplan markierten 
bereits vorhandenen Abwasserleitungen inklusive der erforderlichen Revisionsschächte für 
die Ableitung seines Abwassers bis zur öffentlichen Abwasseranlage mit nutzt, betreibt, 
unterhält, instand setzt und ggfs. erneuert, unabhängig davon, wer Eigentümer der Leitungen 
ist. Der Eigentümer kann zu den genannten Zwecken Dritte beauftragen. "
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

Baulasten / dingliche Sicherung, bei Inanspruchnahme fremder Grundstücke 
geänderte Satzung vom 19.04.2021

Bei separater Ableitung 

Verpflichtung zur Duldung, dass der Eigentümer in der im Lageplan markierten Fläche Ver-
und Entsorgungsleitungen (oder nur Entwässerungsleitungen) inklusive der erforderlichen 
Revisionsschächte liegen hat bzw. verlegt, betreibt, unterhält,
instand setzt und ggf. erneuert, unabhängig davon, wer Eigentümer der Leitungen ist. Der 
Eigentümer kann zu den genannten Zwecken Dritte beauftragen. 
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

Baulasten / dingliche Sicherung, bei Inanspruchnahme fremder Grundstücke 
geänderte Satzung vom 19.04.2021

Dingliche Sicherung  Grunddienstbarkeit

Die dingliche Sicherung, auch Grunddienstbarkeit regelt die privat- rechtliche Absicherung 
von Ver- und Entsorgungsleitungen (oder nur Entwässerungsleitungen) über fremde Grund-
bzw. Flurstücke und wird mittels Notar im Grundbuch eingetragen. 
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

Baulasten / dingliche Sicherung, bei Inanspruchnahme fremder Grundstücke 
geänderte Satzung vom 19.04.2021

Inhalt der Grunddienstbarkeit: 

Der jeweilige Eigentümer des herrschenden Grundstücks ist berechtigt, in der im Lageplan 
markierten Fläche Ver- und Entsorgungsleitungen (oder nur Entwässerungsleitungen) 
inklusive der erforderlichen Revisionsschächte liegen zu haben bzw. zu verlegen, betreiben, 
unterhalten, instand zu setzen und ggf. zu erneuern, unabhängig davon, wer Eigentümer der 
Leitungen ist. Der Eigentümer kann zu den genannten Zwecken Dritte beauftragen.

Die Kosten der Unterhaltung, Instandhaltung, Wiederherstellung der Ver- und 
Entsorgungsleitungen (oder nur Entwässerungsleitungen) inklusive der erforderlichen 
Revisionsschächte trägt ……………. (hier sollte eine entsprechende Regelung erfolgen z.B. 
der jeweilige Eigentümer des herrschenden Grundstücks oder werden anteilig entsprechend 
Flächen geteilt). 
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

Vorlagen Grunddienstbarkeit und Baulasteintrag mit dem Antrag zusammen!

ZU BEACHTEN!

Gemeinschaftliche Nutzung von Leitungen (Grunddienstbarkeit mit Hinweis zur Aufteilung 
von Unterhaltung /Kosten/Lage) 
Textformulierung der jeweiligen Anschlusssituation im Grundbuch anpassen (Herstellung, 
Nutzung und Unterhaltung der Abwasserentsorgungsleitungen ggf. Schächte auf den 
Fremdgrundstücken).
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

Sammelleitung für mehrere Häuser in einer 
Privatstraße/Privatweg 

Baulast und Grunddienstbarkeit sind erforderlich.

Gemeinsame Nutzung der Leitungen erfordert genaue 
Beschreibung und Vereinbarungen über die Pflichten und 
Kostenaufteilung
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

Hinterliegergrundstück mit separater Zufahrt

Baulast und Grunddienstbarkeit sind erforderlich.

Gemeinsame Nutzung der Leitungen erfordert genaue 
Beschreibung und Vereinbarungen über die Pflichten und 
Kostenaufteilung
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

Hinterliegergrundstück mit gemeinsamer Zufahrt

Baulast und Grunddienstbarkeit sind erforderlich.

Gemeinsame Nutzung der Leitungen erfordert genaue 
Beschreibung und Vereinbarungen über die Pflichten und 
Kostenaufteilung
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

Mehrere Häuser auf einem Grundstück mit einem Eigentümer, 
spätere Teilung wahrscheinlich (z.B. mehrere EFH)

Baulast und Grunddienstbarkeit sind nicht erforderlich.

Bei späterer Teilung ist eine Grunddienstbarkeit erforderlich.

Gemäß der technischen Abwassersatzung kann die Stadt 
auch nachträglich für beide Häuser jeweils getrennte 
Anschlusskanäle fordern.
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

Mehrere Häuser auf einem Grundstück mit einem Eigentümer, 
spätere Teilung nicht wahrscheinlich (z.B. zwei oder mehr 
MFH)

Baulast und Grunddienstbarkeit sind nicht erforderlich.

Bei späterer Teilung ist eine Grunddienstbarkeit erforderlich.

Gemäß der technischen Abwassersatzung kann die Stadt 
auch nachträglich für beide Häuser jeweils getrennte 
Anschlusskanäle fordern.
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

Mehrere Häuser auf einem Grundstück in 
Eigentümergemeinschaft

Baulast und Grunddienstbarkeit sind nicht erforderlich.

Die Verantwortung liegt bei allen Eigentümern zu gleichen 
teilen. Kommunikation mit den Grundstückseigentümern läuft 
über die Hausverwaltung oder wahlweise über einen 
Miteigentümer
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

Doppelhaushälften, getrennter Anschluss möglich

Baulast und Grunddienstbarkeit sind nicht erforderlich.

Gemäß der technischen Abwassersatzung kann die Stadt 
auch nachträglich für beide Häuser jeweils getrennte 
Anschlusskanäle fordern.
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

Mehrere Reihenhäuser, getrennter Anschluss möglich

Grunddienstbarkeit ist erforderlich.

Wird in Düsseldorf nicht genehmigt (maximal für ein 
Doppelhaus)

Gemäß der technischen Abwassersatzung kann die Stadt 
auch nachträglich für beide Häuser jeweils getrennte 
Anschlusskanäle fordern.
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

Wirtschaftliche Gründe (z.B. Kanal sehr weit entfernt, 
unterirdische Hindernisse)

Baulast und Grunddienstbarkeit sind erforderlich.

Ein solcher Fall ist bisher nicht bekannt.

Gemäß der technischen Abwassersatzung kann die Stadt 
auch nachträglich für beide Häuser jeweils getrennte 
Anschlusskanäle fordern.
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

technische Gründe (z.B. Hindernisse durch Bäume oder
Leitungstrassen, Kanaltiefe, zu nahe Anschlusspunkte, etc.)

Baulast und Grunddienstbarkeit sind erforderlich.

Werden städtische Grundstücke gekreuzt, so ist mit dem 
zuständigen Amt (Amt für Verkehrsmanagement, Garten-
Friedhofs- und Forstamt, etc. ein Vertrag zu schließen)
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

1. Reihenhäuser mit gemeinsamer Ableitung in Trennsystem 
und 
2. Ableitung über weiteres Flurstück in gleichem Eigentum 

1. Baulast und Grunddienstbarkeit sind nicht
erforderlich.

2. Baulast und Grunddienstbarkeit sind 
erforderlich.
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

Eigentümergemeinschaft bestehend aus den Anliegern

Baulast und Grunddienstbarkeit sind erforderlich.
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

Hier entsprechende Formulierungsvorschläge:

Bei gemeinschaftlicher Nutzung:

"Verpflichtung zur Duldung, dass der Eigentümer des Flurstücks x die bereits vorhandenen ( 
oder geplanten) Abwasserleitungen inklusive der erforderlichen Revisionsschächte für die 
Ableitung seines Abwassers bis zur öffentlichen Abwasseranlage mit nutzt, betreibt, unterhält, 
instand setzt und ggfs. erneuert, unabhängig davon, wer Eigentümer der Leitungen ist. Der 
Eigentümer kann zu den genannten Zwecken Dritte beauftragen. "
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

Hier entsprechende Formulierungsvorschläge:

Bei separater Ableitung 

Baulasttext, wenn die Lage der Leitung anhand der Hausakte nicht feststellbar ist:
Verpflichtung zur Duldung, dass der Eigentümer des Grundstücks x seinem Grundstück
dienende Ver- und Entsorgungsleitungen inklusive der erforderlichen Revisionsschächte
betreibt, unterhält, instand setzt und ggfs. erneuert,
unabhängig davon, wer Eigentümer der Leitungen ist. Der Eigentümer kann zu den 
genannten Zwecken Dritte beauftragen.
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
6. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

Baulasttexte allgemein:
Verpflichtung zur Duldung, dass der Eigentümer in der im Lageplan # Fläche Ver- und
Entsorgungsleitungen (oder nur Entwässerungsleitungen)  inklusive der erforderlichen 
Revisionsschächte liegen hat bzw. verlegt, betreibt, unterhält,
instand setzt und ggf. erneuert, unabhängig davon, wer Eigentümer der Leitungen ist.
Der Eigentümer kann zu den genannten Zwecken Dritte beauftragen.

Verpflichtung zur Duldung, dass die Eigentümer in der im Lageplan # Fläche Ver- und
Entsorgungsleitungen (oder nur Entwässerungsleitungen) inklusive der erforderlichen 
Revisionsschächte liegen haben bzw. verlegen, betreiben,
unterhalten, instand setzen und ggf. erneuern, unabhängig davon, wer Eigentümer der
Leitungen ist. Die Eigentümer können zu den genannten Zwecken Dritte beauftragen.
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Agenda

1. Wann ist ein Entwässerungsantrag erforderlich?

2. Was benötige ich für den Antrag?                                                                    

Bestandteile des Antrags / Vorarbeiten / Besonderheiten

3. Darstellung der Grundstücksentwässerungsanlage in Grundriss und Schnitt                                

im Trenn- und Mischsystem

4. Das Abzweig-/ Stutzenmaß

5. Der Überflutungsnachweis

6. Gesetze, Normen und Regelwerke

7. Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

8. Prüfung und Genehmigung durch den Stadtentwässerungsbetrieb  



Antragsformular

Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
7. Prüfung und Genehmigung durch den SEBD

Von Grundstückseigentümer*in und Planer*in unterschrieben

Amtlicher Lageplan, Kanalbestandsplan (öffentlich/privat, falls vorhanden)
Maßstab 1:500/1:250)

Entwässerungspläne, Grundriss und Schnitt (gemäß DIN 1986-100)
Maßstab 1:100

Berechnung der einzuleitenden Abwassermenge
Schmutz- und Niederschlagswasser, Regenspende nach DIN

Überflutungsnachweis, Planung Fett-/Leichtflüssigkeitsabscheider
optional

Dokumentation der optischen Inspektion (CD/DVD)
Bei Weiternutzung eines vorhandenen Kanalanschlusses

Weitere Unterlagen (laut Antragsformular) 
Bei gewerblich/industriell genutzten Grundstücken

69 Stadtentwässerungsbetrieb
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
7. Prüfung und Genehmigung durch den SEBD

Öffentlichkeits-
arbeit

Vollständig-
keit

• Alle Unterlagen sind vollständig gem.      
Antragsformular

Inhalt

Genehmi-
gung
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
7. Prüfung und Genehmigung durch den SEBD

Öffentlichkeits-
arbeit

Vollständig-
keit

• Alle Unterlagen sind vollständig gem.      
Antragsformular

Inhalt

• Inhalt ist klar und plausibel

Genehmi-
gung
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
7. Prüfung und Genehmigung durch den SEBD

Öffentlichkeits-
arbeit

Vollständig-
keit

• Alle Unterlagen sind vollständig gem.      
Antragsformular

Inhalt

• Inhalt ist klar und plausibel

Genehmi-
gung

• Genehmigung zum Anschluss an die öffentliche 
Abwasseranlage

• Anschreiben und gestempelte Pläne grüne Einträge 
sowie Nebenbestimmungen sind bindend
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
7. Prüfung und Genehmigung durch den SEBD

Öffentlichkeits-
arbeit

Vollständig-
keit

• Die Unterlagen sind unvollständig

Inhalt

Genehmi-
gung
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
7. Prüfung und Genehmigung durch den SEBD

Öffentlichkeits-
arbeit

Vollständig-
keit

• Die Unterlagen sind unvollständig

Inhalt

• Inhalt ist unklar / fehlerhaft

Genehmi-
gung

und / oder
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
7. Prüfung und Genehmigung durch den SEBD

Öffentlichkeits-
arbeit

Vollständig-
keit

• Die Unterlagen sind unvollständig

Inhalt

• Inhalt ist unklar / fehlerhaft

Genehmi-
gung

• Rücksendung an Eigentümer*innen
keine Genehmigung

und / oder
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Antrag zum Einleiten von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
7. Prüfung und Genehmigung durch den SEBD

Gute und schlechte Anträge 
(Beispiele)



Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag

77 Musteramt
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Agenda nachmittags Teil 9

9. Starkregen und Überflutungsschutz / Rückstau / Zustands- und 

Funktionsprüfung

10. Leitungsträger / Bau

11. Online – Planauskunft und Beratung

12. Abschlussrunde Diskussion und Feedback



Starkregen- und Überflutungsschutz
Zustands- und Funktionsprüfung

Erfahrungsaustausch mit Planern und Architekten
Düsseldorf, 24.05.2022
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Erfahrungsaustausch mit Planern und Architekten
Agenda

1. Starkregen und Überflutungen in Düsseldorf

2. Schutz vor Rückstau

3. Vorbeugender und technischer Objektschutz in der Gebäude- und 

Freiraumplanung

4. Zustands- und Funktionsprüfung
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Erfahrungsaustausch mit Planern und Architekten
Agenda

1. Starkregen und Überflutungen in Düsseldorf

2. Schutz vor Rückstau

3. Vorbeugender und technischer Objektschutz in der Gebäude- und 

Freiraumplanung

4. Zustands- und Funktionsprüfung
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1. Starkregen und Überflutungen in Düsseldorf

hoch

Auslegung des öffentlichen 
Kanalnetzes

Starkregenereignis am 
01.06.2016 in Düsseldorf

Zuständigkeiten bei Starkregen 
anhand des Starkregenindexes 
(Zusammengestellt aus Schmitt 
et al., 2008 und DWA, 2013)
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1. Starkregen und Überflutungen in Düsseldorf

Quelle: SEBD
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1. Starkregen und Überflutungen in Düsseldorf

hoch

Unwetter 01.06.2016: Auswertung von Feuerwehreinsätzen und DWD-Radardaten 

• Regenmessstationen
• Feuerwehreinsätze

Angeeichtes Radarsummenbild 
(Niederschlagsschwerpunkt im Bereich Universität, 
kleinerer Ausschnitt)

Überflutete Straße im betrachteten Gebiet

Quelle: SEBD

Quelle: DWD

Quelle: SEBD
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1. Starkregen und Überflutungen in Düsseldorf

Konfliktfeld Flächenversiegelung

hoch

• Wohnungsnot vs. zunehmende 
Versiegelung

• Abflusswirksame Fläche 
vergrößert sich

-> Problemverschärfung bei      
Hochwasser und Starkregen

Quelle: Statistisches Bundesamt
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1. Starkregen und Überflutungen in Düsseldorf

hoch

• Barrierefreiheit vs. Schutz vor Überflutungen

• Barrierefreie Gebäude und barrierefreies Bauen im 
Straßenraum gewinnt an Bedeutung

• Wild abfließendes Wasser kann in ebenerdige 
Hauseingänge etc. fließen

• Schaffung von Notwasserwegen ohne Aufkantungen 
erschwert

• Auch bei barrierefreiem Bauen Überflutungsschutz 
beachten

Quelle: remastone.com

Quelle: Berding Beton

Konfliktfeld Barrierefreiheit
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Erfahrungsaustausch mit Planern und Architekten
Agenda

1. Starkregen und Überflutungen in Düsseldorf

2. Schutz vor Rückstau

3. Vorbeugender und technischer Objektschutz in der Gebäude- und 

Freiraumplanung

4. Zustands- und Funktionsprüfung
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hoch

Undichte Dachhaut und Regen-
wasserleitungen

Fenster-/Türöffnungen, 
Keller/Lichtschächte, Tiefgaragen

Defekte / undichte Rohrdurchführungen

Rückstau aus dem Kanalnetz

Undichte Wände

Mögliche Eintrittsstellen von Regenwasser in das Gebäude:

3

1

2

5

44

2

2. Schutz vor Rückstau

Quelle: SEBD
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Quelle: Pentair Jung Pumpen

Wie entsteht Rückstau?

2. Schutz vor Rückstau
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Quelle: Pentair Jung Pumpen

Beginnendes Starkregenereignis: Wasserstand im städtischen Kanal steigt 

2. Schutz vor Rückstau
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Prinzip der 
kommunizierenden 

Röhren

Quellen: Pentair Jung Pumpen; Springer Medizin Verlag

Bei Vollfüllung dringt Wasser vom städtischen Kanalnetz in die Anschlussleitungen

2. Schutz vor Rückstau



92 Stadtentwässerungsbetrieb

Rückstauebene

Quelle: Pentair Jung Pumpen

Wasser steigt an bis Rückstauebene (Straßenoberkante)
Ohne Schutz dringt Wasser (schon vor Erreichen der Rückstauebene) in die Keller ein

2. Schutz vor Rückstau
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Ohne Schutz (Hebeanlage/Rückstauklappe) tritt Wasser an den Entwässerungsstellen aus und flutet 
Räume unterhalb der Rückstauebene mit Mischwasser

Quelle: Mall GmbH Quelle: KESSEL Entwässerungstechnik

2. Schutz vor Rückstau
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§ 2 Begriffsbestimmungen

11. Rückstauebene
Die Rückstauebene ist die Straßenoberkante
(Fahrbahn einschließlich Gehwege, Seitenstreifen 
usw.) vor dem anzuschließenden Grundstück. In 
besonderen Fällen kann die Rückstauebene von der 
Stadt davon abweichend festgelegt werden.

§ 3 Berechtigung und Verpflichtung zum 
Anschluss und zur Benutzung

(13) Abwassereinläufe (Ablaufstellen), die unterhalb
der Rückstauebene liegen, müssen nach den 
technischen Bestimmungen für den Bau von 
Grundstücksentwässerungsanlagen gemäß DIN 1986 
gegen Rückstau gesichert werden. Für Schäden, die 
durch Rückstau aus der Abwasseranlage entstehen, 
haftet die Stadt nicht.

Wie ist die Rückstauebene definiert? 

Satzung über die Abwasserbeseitigung der 
Grundstücke im Stadtgebiet Düsseldorf 
(Abwassersatzung)

2. Schutz vor Rückstau
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Überblick über den technischen Objektschutz

hoch

Rückstauverschluss - Verschiedene Systeme für versch. Abwasserarten von diversen Anbietern 
verfügbar

• Nach DIN  EN 13564-1 Typen 0 bis 5

• Zentral/Dezentral

• Einbau in freiliegender Leitung /Einbau in 
erdverlegter Leitung

• Modelle für fäkalienhaltiges (Schwarzwasser)
/fäkalienfreies Abwasser (Grauwasser) Quelle: ACO Haustechnik

2. Schutz vor Rückstau



96 Stadtentwässerungsbetrieb

hoch

Hebeanlagen – Auch hier verschiedene 
Systeme für versch. Abwasserarten von
diversen Anbietern verfügbar

• Nach DIN  EN 13564-1 Typen 1 bis 3
-> Müssen den Anforderungen nach 

DIN EN 12050 (1-3) entsprechen

• Modelle für fäkalienhaltiges (Schwarzwasser)
/fäkalienfreies Abwasser (Grauwasser)

• Können inner- und außer-
halb des Gebäudes eingebaut werden

• Doppelhebeanlagen (zwei Pumpen) für 
Souterrainwohnungen verpflichtend

• Auch Hybridanlagen als Kombination von 
Hebeanlage und Rückstauverschluss verfügbar
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2. Schutz vor Rückstau
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Hebeanlage oder Rückstauverschluss?

hoch

Rückstauverschluss ausreichend, nur wennHebeanlage

• Alle Entwässerungssituationen mit Ablaufstellen 
unterhalb der Rückstauebene

• Gefälle zum Kanal besteht
• Räume von untergeordneter Nutzung sind       

(keine wesentlichen Sachwerte oder die 
Gesundheit der Bewohner bei Überflutung der 
Räume beeinträchtigt werden) 

• Kleiner Benutzerkreis 
• WC steht oberhalb der Rückstauebene zur 

Verfügung 
• Bei Rückstau kann auf die Benutzung der 

Ablaufstelle verzichtet werden 

2. Schutz vor Rückstau aus dem städtischen Kanalnetz
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Erfahrungsaustausch mit Planern und Architekten
Agenda

1. Starkregen und Überflutungen in Düsseldorf

2. Schutz vor Rückstau

3. Vorbeugender und technischer Objektschutz in der Gebäude- und 

Freiraumplanung

4. Zustands- und Funktionsprüfung



99 Stadtentwässerungsbetrieb

hoch

Undichte Dachhaut und Regen-
wasserleitungen

Fenster-/Türöffnungen, Keller/Lichtschächte, 
Tiefgaragen

Defekte / undichte Rohrdurchführungen

Rückstau aus dem Kanalnetz

Undichte Wände

Bei Starkregenereignissen fließt Oberflächenwasser zu Geländetiefpunkten und führt dort zu Überflutungen

Mögliche Eintrittsstellen von Regenwasser in das Gebäude:

3

1

2

5

4

2
2

3. Vorbeugender und technischer Objektschutz in der Gebäude- und 
Freiraumplanung

Quelle: SEBD
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Konstruktiver Objektschutz

hoch

Zufließendes Wasser vom Gebäude fernhalten:

• Entsprechende Standortwahl bei Neubauten

• Angepasste Geländegestaltung (vom Gebäude 
weg oder Bodenschwellen/ Aufkantungen 
anordnen)

• Keine Gefährdung anderer!

• Abflüsse angrenzender Grundstücke und 
Verkehrsflächen berücksichtigen

Beispiele zum Schutz vor Starkregen auf Grundstücken  Quelle: Steb Köln

Abflusssensible Geländegestaltung

Sammeln in einer Retentionsmulde

Ableitung über Notwasserweg

3. Vorbeugender und technischer Objektschutz in der Gebäude- und Freiraumplanung
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Abschirmende Maßnahmen

• Zufluss verhindern

• Überfahrbarkeit von Schwellen gewährleisten

• Aufkantung von Lichtschächten

Lichtschachtumrandung erhöhen
Quelle: SEBD

Aufpflasterung der Einfahrt
Quelle: SEBD

3. Vorbeugender und technischer Objektschutz in der Gebäude- und Freiraumplanung
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Abschirmende Maßnahmen

Wasserdichte KellerfensterKeine ebenerdigen Hauseingänge

Quelle: Alpina Hochwasserschutzfenster GmbHQuelle: Ludwig Abfalter Landschafts-, Tief- und Pflasterbau

3. Vorbeugender und technischer Objektschutz in der Gebäude- und Freiraumplanung
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Auf entsprechende Abdichtungen achten:

• Abdichtung Bodenplatte/Kellerwände/Fassade

• Abdichtung Rohrdurchführungen Wand/Boden (wasserdichte Ringraumdichtung etc.)

Schutz durch wasserdichten (Außen-)PutzAbdichtung Bodenplatte/Kellerwände (Schwarze oder weiße Wanne)

Quelle: Kellerunion GmbH Quelle: Hausjournal

3. Vorbeugender und technischer Objektschutz in der Gebäude- und Freiraumplanung
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hoch

SEBD bietet eine kostenlose Starkregenberatung für Hauseigentümer

Quelle: SEBD

3. Vorbeugender und technischer Objektschutz in der Gebäude- und Freiraumplanung
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Erfahrungsaustausch mit Planern und Architekten
Agenda

1. Starkregen und Überflutungen in Düsseldorf

2. Schutz vor Rückstau

3. Vorbeugender und technischer Objektschutz in der Gebäude- und 

Freiraumplanung

4. Zustands- und Funktionsprüfung
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4. Zustands- und Funktionsprüfung (ZuF)

Grundsätzliches:

hoch

• Die aktuell gültige Selbstüberwachungsverordnung 
Abwasser (SüwVO Abw) fordert bei Herstellung, 
wesentlichen Änderungen oder Sanierung eines 
Anschlusskanals (inkl. Revisionsschacht) eine Zustands-
und Funktionsprüfung (ZuF)

• Bei der ZuF wird der Anschlusskanal u.a. auf Dichtheit 
geprüft (Prüfmedien Wasser oder Luft bzw. optische 
Inspektion)

• Die SüwVO Abw bezieht sich auf Schmutz- und 
Mischwasserleitungen
-> für RW-Leitungen empfohlen, jedoch nicht verpflichtend Quelle: SEBD
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4. Zustands- und Funktionsprüfung (ZuF)

Warum?

hoch

• Von defekten Anschlusskanäle können Abwässer in 
den Boden exfiltrieren und das Grundwasser 
verunreinigen

-> Besonders relevant in WSZ

• Grundwasser kann auch in defekte Anschlusskanäle 
infiltrieren

• Ausspülungen können zu Tagesbrüchen führen

• Durch Wurzeleinwuchs kann es zum Rückstau im 
Anschlusskanal kommen

Quelle: IKT

Quelle: Entsorgung St. Gallen
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4. Zustands- und Funktionsprüfung (ZuF)

Vorgehen bei Bestandsleitungen:

hoch

• Prüfung darf nur von einem staatlichen anerkannten 
Sachkundigen durchgeführt werden 
-> Sadipa Liste: http://www.sadipa.it.nrw.de/Sadipa/

• Bei Weiternutzung eines Bestandskanals ist dem SEBD das 
Video der optischen Inspektion zur Sichtung und Bewertung zu 
übergeben

• Die SEBD prüft die optische Inspektion und gibt weiteres 
Vorgehen vor

• Sanierung nur nach Genehmigung und durch vom SEBD 
zugelassene Unternehmen

Q
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Herausgegeben von:

Landeshauptstadt Düsseldorf
Musteramt

M. Sc. Philipp M. Schäfer
Starkregenberatung / Zustands- und 
Funktionsprüfung
Tel.: 0211/89-26763 
E-Mail: Philipp.Schaefer@duesseldorf.de
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Agenda nachmittags Teil 10

9. Starkregen und Überflutungsschutz / Rückstau / Zustands- und Funktionsprüfung

10. Umlaufverfahren Planung und Bau

11. Online – Planauskunft und Beratung

12. Abschlussrunde Diskussion und Feedback



Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Düsseldorf, 2022

Planung und Bau
Umlaufverfahren
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag

LP1: Grundlagenermittlung
LP2: Vorplanung
LP3: Entwurfsplanung
LP4: Genehmigungsplanung
LP5: Ausführungsplanung.
LP6: Vorbereitung der Vergabe
LP7: Mitwirkung bei der Vergabe
LP8: Objektüberwachung – Bauüberwachung und Dokumentation
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Prüfung anderer Medien- und Leitungsträger im öffentlichen Straßenraum

Straßenbahn

U-Bahn

Fernwärme

Ferngasleitung

Schutztrassen
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Prüfung anderer Medien- und Leitungsträger im öffentlichen Straßenraum
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Bauverfahren
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Zugelassene Materialien für die Herstellung von Anschlusskanälen 

Anschlusskanäle <DN 250 sind in PE-HD herzustellen. 

Materialart

Vorteile:

• biegeweiches Material, 
dadurch beständiger gegen punktuelle Belastungen

• 100% Schutz gegen Wurzeleinwuchs

• Zulassung zur Verlegung in Wasserschutzzonen 
ohne mineralische Kapselung

Die Materialart kann aufgrund lokaler Gegebenheiten 
durch die Bauleitung den Stadtentwässerungsbetrieb? 
vorgegeben werden.
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Schadensbilder
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag

Vollautomatisches 
Heizwendelschweissverfahren 
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Schachteinbau

Zulassungsbedingungen
DIN 4034-1
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Vorgaben Bau



Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag

125 Musteramt
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Agenda nachmittags Teil 11

9. Starkregen und Überflutungsschutz / Rückstau / Zustands- und Funktionsprüfung

10. Leitungsträger / Bau

11. Online – Planauskunft und Beratung

12. Abschlussrunde Diskussion und Feedback



angebot

Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Düsseldorf, 2022

Beratungs

https://www.duesseldorf.de/kanal.html



Internetangebot
Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag

Kanalbestandsplan

128 Stadtentwässerungsbetrieb



Prozessablauf Online-Planauskunft

1 2 3 4

Registrierung

- Kontaktdaten
- Login-Name (E-Mail)
- Passworterstellung

Anmeldung

- Login-Name (E-Mail)
- Passwort

Anerkennung 
der Nutzungs-
bedingungen

Erstellung
Kanal-

bestandsplan

Protokollierung
Erteilung der 
Zugangsberechtigung

Freigabeprüfung Automatisierte 
Zusendung per Mail

Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag

130 Stadtentwässerungsbetrieb

Registrierung Online-Planauskunft

Nach der Registrierung erfolgt die 
Freigabeprüfung und die Freischaltung 
über eine automatisierte Mail
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Online-Präsentation

Erläuterung der Nutzungsbedingungen

Zugangsberechtigung für ein Jahr
Max. 5 Abfragen/Tag

Online-Planabfrage

Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag

Online Planauskunft der Stadtentwässerung 
Düsseldorf (duesseldorf.de)



Internetangebot
Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
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Wo finde ich Was?



Internetangebot
Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag

133 Stadtentwässerungsbetrieb

Flächenerfassungsbogen!

bauaufsichtsamt.bauaktenarchiv
@duesseldorf.de
Tel.: 89-93636

Bestandspläne privater 
Entwässerungsanlagen:

Online-Präsentation



Ansprechpartner*innen
Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
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Bei Fragen sind wir selbstverständlich gerne für Sie da!

Rufen Sie einfach an
0211 89-22722

oder schreiben Sie uns eine E-Mail
sebd.kundeninfo@duesseldorf.de

Ihre Anfrage wird dann an die zuständigen Mitarbeitenden weitergeleitet
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Agenda nachmittags Teil 12

9. Starkregen und Überflutungsschutz / Rückstau / Zustands- und Funktionsprüfung

10. Leitungsträger / Bau

11. Online – Planauskunft und Beratung

12. Abschlussrunde Diskussion und Feedback
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Ansprechpartner SEBD - Vortragende

Vortrag I:  Was benötige ich für einen Entwässerungsantrag? Und wann überhaupt?

• Christina Scheiding; 0211-8992758; christina.scheiding@duesseldorf.de

• Martin Schiller; 0211-8993897; martin.schiller@duesseldorf.de

Vortrag II:  Der Überflutungsnachweis? Was ist zu beachten?

• Karin Christen; 0211-8992719; karin.christen@duesseldorf.de

Vortrag III: Gesetze, Normen und Regelwerke

• Silke Gerressen; 0211-8992751; silke.gerressen@duesseldorf.de

Vortrag IV: Rechtliche Sicherung bei Hinterliegergrundstücken

• Stephan Terhorst; 0211-8922744; stephan.terhorst@duesseldorf.de
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Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Ansprechpartner SEBD - Vortragende

Vortrag V:  Prüfung und Genehmigung durch den Stadtentwässerungsbetrieb 

• Stephan Terhorst; 0211-8922744; stephan.terhorst@duesseldorf.de

Vortrag VI:  Starkregen-, Rückstau- und Überflutungsschutz / Zustands- und 

Funktionsprüfung

• Philipp Schäfer; 0211-8926763; philipp.schaefer@duesseldorf.de

Vortrag VII:  Leitungsträger und Bau des Anschlusskanals

• Hans-Josef Kanne; 0211-8922787; hans-josef.kanne@duesseldorf.de

Vortrag VIII:  Online-Planauskunft und Beratung

• Stephan Terhorst; 0211-8922744; stephan.terhorst@duesseldorf.de



runde

Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Düsseldorf, 2022

Abschluss



Haben Sie noch 
Fragen?

Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Düsseldorf, 2022

Stadtentwässerungsbetrieb



Was können wir 
besser machen?

Erfahrungsaustausch zum Entwässerungsantrag
Düsseldorf, 2022

Stadtentwässerungsbetrieb
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